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Ansatzpunkte einer Lateinamerika-Politik der EW G
Im Lichte der beiden Welthandelskonferenzen des Jahres 1964 

Dr. Hans-Joachim Hartmann, Hamburg

Bei der Entwicklung einer gemeinsamen handels
politischen Konzeption stehen die EW G-Partner 

bekanntlich vor einem schwierigen Kompromiß zwi
schen binnenwirtschaftlichen und außenhandelspoliti- 
scben Notwendigkeiten. Einerseits bedeutet jede Inte
gration zwangsläufig eine gewisse gegenseitige Be
günstigung der Partner und damit automatisch eine 
„Diskriminierung" der Außenstehenden. Begünstigt 
w erden dabei im Falle der EWG nicht nur die Voll
mitglieder der Gemeinschaft, sondern selbstverständ
lich auch die Assoziierten, also die 18 afrikanischen 
Staaten ebenso wie Griechenland und die Türkei. Jeder 
der entsprechenden A ssoziierungsverträge enthält dar
über hinaus eine Klausel, nach der die Interessen der 
Assoziierten auch bei handelspolitischen V erhandlun
gen mit Drittländern zu berücksiditigen sind. *) Ande
rerseits haben siA  die EWG-Mitglieder verpflichtet, 
mit der Schaffung des Gemeinsamen M arktes „ . . .  im 
gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung 
des W elthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Be
schränkung im internationalen H andelsverkehr und 
zum Abbau der Zollschranken beizutragen".®) Eine 
Abkapselung der EWG stünde also in eindeutigem 
W iderspruch zum Text des Vertrages. Darüber hinaus 
verpflichtet n id it nur dieser W ortlaut die EWG zu 
einem regen Außenhandel mit den Drittländern, son
dern auch die Struktur ihrer Mitgliedsländer. Alle sind 
in hohem Maße exportorientiert und sind aus kon
junktur- und beschäftigungspolitischen Gründen auf 
die ausländischen Absatzmärkte angewiesen. Das ist 
jedoch letztlich nur möglich, wenn sie auch bereit sind, 
die W aren dieser Länder abzunehmen.

Diese allein vom Sachlichen her sdion sehr schwierige 
Aufgabe einer Kompromißfindung w ird noch durch ge-

1) z . B. Artikel 12 des zweiten Assoziierungsabkommens mit 17 
afrikanisdien Staaten und Madagaskar:
.D ie  Vertragsparteien kommen überein, sich im Interesse einer 
reibungslosen Durdiführung d ieses Abkommens über ihre Han
delspolitik gegenseitig  zu unterriditen und sidi auf Antrag einer 
Vertragspartei zu konsultieren.
D iese Konsultationen erstredcen sidi auf die den Handelsverkehr 
mit dritten Ländern betreffenden Maßnahmen, sow eit diese die 
Interessen einer oder mehrerer Vertragsparteien beeinträditigen 
können, und im besonderen auf folgende Maßnahmen: a) A usset
zung, Änderung oder Aufhebung der Zölle, b) Gewährung von  
Zollkontingenten zu niedrigeren Zollsätzen oder zum Zollsatz 
Null . . .  c) Einführung, Verringerung oder Beseitigung mengen
mäßiger Besdiränkungen unbesdiadet der Verpfliditungen be
stimmter Vertragsparteien aus ihrer Zugehörigkeit zum GATT. 
Der Assoziationsrat legt unmittelbar nadi Inkrafttreten d ieses 
Abkommens das Verfahren für die Unterriditung und Konsultie- 
rung betreffend die Durdiführung d ieses Artikels fest."
2) Artikel 110 des EV/G-Vertrages.

Wisse nationale Überlegungen der M itgliedstaaten er
schwert. Trotzdem müssen sich die Partner nach sechs 
Jahren EWG endlich zu einer gemeinsamen Haltung 
gegenüber der Umwelt finden. Das Fehlen einer Han
delspolitik steht in einem offensichtlichen Widerspruch 
zur weltwirtschaftlichen und weltpolitischen Bedeutung 
des Gemeinsamen M arktes. Prof. Hallstein hat kürz
lich vor dem Europa-Parlament auf diese Diskrepanz 
ausdrücklich hingewiesen. Die gemeinsame Handels
politik muß zwar in den Grundsätzen „aus einem Guß“ 
sein. In ihrer praktischen Form wird sie jedoch nach 
den speziellen Erfordernissen der einzelnen Länder 
bzw. Ländergruppen sehr unterschiedlich gestaltet 
werden müssen.

Eine im besonderen Maße durch die europäische Inte
gration betroffene Ländergruppe stellen die 20 Staaten 
Iberoamerikas dar. Aus menschlichen, handelspoliti
schen und politischen Überlegungen müssen die EWG- 
Staaten danach streben, eine neue Basis für die w irt
sdiaftlichen Beziehungen zu finden. Das ist nidits 
anderes als die immer w ieder geforderte Lateiname
rika-Politik der EWG. Doch ebenso wenig, wie man 
von Lateinamerika schlechthin spredien kann, sondern 
immer die einzelnen Länder mit ihren teils stark von
einander abweichenden Problemen gesondert betrach
ten muß, so wird sich auch die Lateinamerika-Politik 
der EWG aus vielen bunten Mosaiksteinchen zusam
menfügen. Im folgenden soll versucht werden, die ver
schiedenen Ansatzpunkte unter besonderer Berüdcsich- 
tigung der beiden W elthandelskonferenzen des näd i
sten Jahres, der Kennedy-Runde und der UN-Welt- 
konferenz für Handel und Entwicklung, aufzuzeigen.

Agrar-Autarkie der EWG vermeiden

Ein Zentralproblem, das besonders Argentinien und 
Uruguay als Länder der gemäßigten Zone betrifft, ist 
die gemeinsame Agrarpolitik der EWG. Hier fürchten 
die lateinamerikanischen Länder, daß im Zuge einer 
sich verstärkenden Selbstversorgung des Gemeinsamen 
Marktes ihre Absatzchancen allmählich schwinden 
werden. Für eine ausreichende Berücksichtigung der 
berechtigten Belange dieser Länder — auf Grund ihrer 
volkswirtsdiaftlichen Struktur ist der Export von 
Fleisch und Getreide für sie auf viele Jahrzehnte 
hinaus noch eine Existenzfrage — bieten sich drei 
Ansatzpunkte.
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Zunächst sollte bei der nodi zu verabsdiiedenden 
M arktordnung für Rindfleisdi streng darauf geaditet 
werden, daß die Gefrierfleisdiproduzenten in Übersee 
bei der Beredinung der Absdiöpfungen eine gleidie 
W ettbewerbsposition mit den Anbietern von Frisdi- 
fleisdi aus den anderen europäisdien Drittländern er
halten. Darüber hinaus wäre zu überlegen, ob man 
nidit die Präferenz der M itgliedstaaten untereinander 
auf bestimmte M argen besdiränkt, um den W ettbe
werbsvorsprung, den sie gegenüber den außerhalb des 
Gemeinsamen M arktes stehenden Ländern haben, in 
Grenzen zu halten.

Der zweite — und vielleidit entsdieidende — Punkt 
nidit nur bei der künftigen Rindfleisdiordnung, son
dern bei der gesamten Agrarpolitik überhaupt, ist die 
Frage des internen EWG-Preisniveaus. Für Getreide 
hat die Kommission bekanntlidi einen wohldurchdach
ten Vorsdilag unterbreitet, der einen Preis zwisdien 
dem hödisten deutsdien und dem niedrigsten französi
sdien anstrebt. Nur mit einer solchen Preispolitik 
wird es letztlidi möglidi sein, zu verhindern, daß die 
in einigen EWG-Ländern nodi vorhandenen Produk
tionsreserven zu stark „gewedct" werden.

Eine kontinuierlidi steigende Produktion würde den 
Einfuhrbedarf des Gemeinsamen M arktes und damit 
audi die A bsatzdiahcen Lateinamerikas system atisdi 
reduzieren. Da die gesamte Agrarfrage jedodi, wie 
allgemein bekannt, kein typisdies EWG-Problem, son
dern in ihrem letzten Kern eine weltweite Frage ist, 
denn nahezu alle Industrieländer der westlidien W elt 
betreiben eine überholte Agrarpolitik, wird — drittens 
— die endgültige Lösung nur im W ege weltweiter Ab
kommen liegen. Die Kommission hat sidi ausdrüdclich 
bereiterklärt, „ . . .d e n  Anstoß (zu) geben für die Vor
bereitung und Durdiführung internationaler Konferen
zen über weltweite Übereinkommen im landwirtschaft- 
lidien Bereidi".^) Gesprädie über derartige Abkom
men sollen gemeinsam mit den Produktionsländern 
und damit audi mit den betroffenen Ländern Latein
amerikas im Rahmen der GATT-Verhandlungen im 
nädisten Frühjahr stattfinden.

Z ö lle  fü r  tropische P ro d u k te  schrittxoeise abbauen

Eiq ständiger Stein des Anstoßes in Lateinamerika 
sind die Zölle und Steuern für tropische Produkte, die 
von der EWG bzw. ihren M itgliedsländern erhoben 
werden. Gegenstand besonderer Kritik sind die V er
günstigungen, die in unm ittelbarer Zukunft die 
assoziierten 18 afrikanischen Staaten im W ege der 
Zollfreiheit für ihre Landesprodukte bekommen 
werden.

Ohne auf die längst bekannten Argumente und 
Gegenargumente in dieser Frage näher einzugehen, 
sollte sich eine auf Lateinamerika gerichtete gemein
same Politik der EWG auf zwei Punkte konzentrieren. 
Zunächst w äre eine Vergrößerung des Präferenz-

3) Informatorische Aufzeichnung der EWG-Kommission „Gemein
samer Getreidepreis auf mittlerem N iveau ab 1. Juni 1964“, Brüs
sel, S. November 1963.
4) Memorandum der Kommission über das .Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft für die zweite Stufe des Gemeinsamen Marktes" 
(Oktober 1962).

raumes, wie sie z. Z. mit dem Angebot der sechs EWG- 
Regierungen an die afrikanischen Commonwealth- 
Länder, sich dem Assoziierungsabkommen in irgend
einer Form anzusdiließen, zur Diskussion steht, so
wohl für die lateinamerikanischen Kaffee-, als auch 
besonders für die lateinamerikanischen Kakao-Produ
zenten sehr ernst zu nehmen. Die in Kenia und Tanga
njika erzeugten Kaffeesorten sind den hochwertigen 
mittelamerikanischen durchaus vergleichbar. Bei Kakao 
stehen heute die drei wichtigsten Produktionsländer 
Ghana, N igeria und Brasilien noch außerhalb des Ab
kommens und damit in gleicher W ettbewerbsposition. 
Eine Assoziierung Ghanas oder N igerias würde die 
Konkurrenzverhältnisse sehr eindeutig zu Ungunsten 
Brasiliens verschieben. W enn die EWG Lateinamerika 
helfen will, dann wird sie diese Konsequenzen bei 
einer Erweiterung des Kreises der Assoziierten sehr 
genau prüfen müssen.

Die EWG wird darüber hinaus, wie alle Industrie
länder, früher oder später an einen Abbau der Zölle 
und Verbrauchssteuern auf tropische Produkte denken 
müssen. Mit der Reduzierung des gemeinsamen EWG- 
Außentarifs für Kaffee, Bananen und Kakao sowie 
einige andere tropische Produkte um rund 40 Vo wurde 
ein erster Schritt in dieser Richtung getan, der nicht 
zuletzt Lateinamerika zugute kommen wird. Ohne 
Zweifel wird aber der Zollabbau für tropische Pro
dukte bei der bevorstehenden ÜN-Welthandelskonfe- 
renz eine bedeutende Rolle spielen. Die Entwicklungs
länder haben bereits sehr deutliche Wünsche in dieser 
Richtung angemeldet. Für Kaffee ist auch in dem neuen 
Internationalen Kaffee-Abkommen, dem alle EWG-Län- 
der als Konsumländer angehören, die Forderung nach 
Abbau der Zölle für tropische Produkte verankert.

In d u s tr ia lis ie ru n g  fö rd ern

Eine weitere lateinamerikanische Sorge ist die mit der 
Bearbeitungsstufe beinahe progressiv steigende Be
lastung im gegenwärtigen EWG-Außentarif für indu
strielle Produkte. Will man aber die Industrialisierung 
Lateinamerikas fördern — und sie stellt in der Tat den 
einzigen Ausweg dar, um der jetzigen verhängnis
vollen monokulturellen Abhängigkeit zu entrinnen —, 
so wird eine Revision dieser Tarife unvermeidbar sein. 
In diesem Punkt wird die Kennedy-Runde — bei der 
etwaige Zollsenkungen im W ege der Meistbegünsti
gung allen M itgliedern des GATT zugute kommen — 
auch Vorteile für die überwiegende Mehrzahl der 
lateinamerikanischen Länder bringen.

Ausgelöst durch die Assoziierung der afrikanischen 
Staaten und den EWG-Entwicklungsfonds für diese 
Ländergruppe macht man sich in Lateinamerika schließ
lich Sorgen, daß sich das europäische Privatkapital 
und die öffentliche Entwidclungshilfe von Latein
am erika abwenden könnten. Diese Frage ist in erster 
Linie eine Angelegenheit der lateinamerikanischen 
Staaten selbst, denn an ihnen liegt es, ein entsprechen
des Investitionsklima zu schaffen. Auch fördert der 
für fast alle Länder typische Inflationsprozeß bestimmt 
nicht die Anlagefreudigkeit. Sicher besteht hier bei
nahe ein „circulüs vitiosus“. Zunächst sind jedoch 
sichtbare Anstrengungen Lateinamerikas notwendig.
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W enn diese Voraussetzungen gesdiaffen sind, wird 
audi das europäisdie Privatkapital in die zukunfts- 
reid ien  M ärkte Lateinamerikas fließen.

H insiditlidi der öffentlidien Entwidclungshilfe der 
EWG ist zu bemerken, daß zwar die einzelnen Mit
gliedsländer bisher seit 1958 ebenso Entwidclungs
hilfe an Lateinamerika wie an andere Entwidslungs- 
länder gegeben haben, w ie etwa der jüngste deutsdie 
K redit an Brasilien bew eist — um nur ein Beispiel zu 
nennen —, dodi handelt es sidi hier aussdiließlidi um 
bilaterale Kredite. Da die EWG-Länder aber sehr rasdi 
zu einer Einheit versdimelzen, wird man audi auf 
diesem Gebiete nidit umhin können, künftig m ehr als 
bisher Kapitalhilfe gemeinsam zu geben oder zumin
dest sehr eng aufeinander abzustimmen. Ein guter An
satzpunkt für eine siditbare Aktion der EWG in 
Lateinamerika auf diesem Gebiete könnte eine offi
zielle M itwirkung an der bereits bestehenden „Allianz 
für den Fortsdiritt“ sein. Eventuell w äre es sogar zu 
überlegen, ob man die M ittel der EWG nid it in einer 
A rt Entwidclungsfonds nadi dem Beispiel der afrikani
sdien Assoziierten zusammenfaßt. Man wird allerdings 
in Lateinamerika V erständnis dafür haben müssen, daß 
die Kapitalhilfe für die EWG den Teil der Latein
amerika-Politik darstellt, der am sdiw ierigsten zu ge
stalten sein wird, denn hier treffen die nationalen 
Interessen und damit die nationalen Gegensätze am 
pointiertesten aufeinander.

Diese „m ateriellen“ Teile einer Lateinamerika-Politik 
der EWG w ären zu ergänzen durdi eine bessere Infor
mation über Ziel und Maßnahmen des Gemeinsamen 
M arktes. Einen Anfang stellt der im Juni dieses Jahres 
vom M inisterrat gesdiaffene Kontaktaussdiuß zwisdien 
der EWG und den bei ihr akkreditierten lateinameri- 
kanisdien Botsdiaftern in Brüssel dar. Er allein genügt 
jedodi nidit, sondern muß durdi ein Gegenstüdc in 
Lateinamerika ergänzt werden. Eine Informationsstelle 
über die EWG in Lateinamerika w ürde sidi nadi über- 

• einstimmender Meinung sehr positiv auswirken.

Rahmenabkommen  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Ansatzpunkte, um die Benaditeiligung Lateinamerikas 
durdi die europäisdie Integration zu beseitigen und 
abzumildern, sind also in großer Zahl vorhanden. Sie

besdiränken sidi nidit nur auf den handelspolitisdien 
Bereidi, wermgleidi dort naturgemäß die Sdiwerpunkte 
liegen. Viele Maßnahmen werden audi nidit aus
sdiließlidi Lateinamerika, sondern allen Drittländern 
zugute kommen.

Angesidits der nun einmal in Lateinamerika vorhande
nen psydiologischen Ressentiments gegenüber der 
EWG w äre zu überlegen, wie man die EWG-Aktion 
optisch zusammenfassen könnte. Hierfür bietet sidi ein 
Rahmenabkommen für wirtsdiaftliche Zusammenarbeit 
geradezu an, zumal in einer derartigen Vereinbarung 
auch alle die Maßnahmen festgehalten werden könn
ten, die Lateinamerika von sich aus zur Stabilisierung 
seiner Beziehungen zur EWG auf Grund der veränder
ten Bedingungen beitragen könnte und müßte. Dabei 
ist durchaus denkbar, daß ein solches Rahmenabkom
men nicht nur einen Katalog konkreter Maßnahmen, 
sondern auch einige Absichtserklärungen, etwa auf 
der Basis des dem M inisterrat von der EWG-Kommis- 
sion zur Entscheidung vorgelegten „Aktionprogramms 
für Lateinamerika", enthält. Im übrigen könnten im 
Rahmen eines derartigen Globalvertrages mit den ein
zelnen Ländern Lateinamerikas individuelle Abmadiun- 
gen getroffen werden.

Auf jeden Fall drängt die Zeit. Die EWG muß sich 
relativ rasch über eine gemeinsame Linie gegenüber 
den lateinamerikanischen Ländern einigen. W ie auf
gezeigt wurde, werden zumindest die handelspoliti
schen Probleme in den beiden bevorstehenden W elt
handelskonferenzen zur Sprache kommen. W ährend 
das Schwergewicht der GATT-Verhandlungen zwar in 
Verhandlungen zwischen der EWG und den USA 
liegen wird und Lateinamerika — abgesehen von dem 
möglichen Abschluß weltweiter Agrarabkommen — 
nur indirekt von den Zollsenkungen bei industriellen 
Produkten profitieren könnte, w erden im Rahmen der 
UN-Weltkonferenz für Handel und Entwicklung die 
lateinamerikanischen Wünsche ganz pointiert vorge
tragen werden. Das deutet sich n id it nur damit an, 
daß die Anregung für diese Konferenz ja  bekannt
lich von den Entwicklungsländern ausging, sondern 
auch dadurch, daß der profilierteste W irtschaftspoliti
ker Lateinamerikas, der ehemalige Leiter der UN- 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL), 
Dr .Raúl Prebisch, G eneralsekretär dieser Konferenz 
sein wird.

Neue Impulse für die „Allianz für den Fortschritt"?
Dr. Jürgen Westphalen, Hamburg

Vor reichlich zwei Jahren  —̂ im August 1961 — 
fand in Punta del Este (Uruguay) eine bedeutsame 

Konferenz des Interam erikanischen Wirtschafts- und 
Sozialrates statt, auf der die V ertreter der M itglieds
länder der Organisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) über das von Präsident Kennedy vorgeschla
gene und seither unter dem Namen „Allianz für den 
Fortschritt" bekannt gewordene Programm berieten.

Die in der Charta von Punta del Este niedergelegten 
Ergebnisse dieser Konferenz stellen ein umfassendes 
Rahmenprogramm der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung des gesamten lateinamerikanischen Sub
kontinents dar; mit Ausnahme von Kuba haben sämt- 
lidie M itgliedsländer dieses Dokument unterzeichnet. 
Wichtigstes Ziel dieses Programms ist es, die — sei
tens der Industrieländer der westlichen W elt, vor
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